Lösungsvorschlag HA WS 02/03

Fall 1.:

Viele der Bearbeiter prüfen zunächst einen Anspruch nach § 433 BGB, obwohl dieser wegen der nicht mehr existenten GmbH offensichtlich nicht gegeben ist. Richtiger Ansatz wäre direkt ein Anspruch eines Haftungsdurchgriffs gewesen, innerhalb dessen das Bestehen des Kaufvertrages dann kurz erwähnt werden konnte.

Folgende Ansprüche des Haftungsdurchgriffes hätten angesprochen werden können:

I. §§ 30, 31 GmbHG

Hier hätte kurz darauf abgestellt werden können, dass dieser grundsätzlich nur im Innenverhältnis gilt.

II. § 242 BGB

Hier kamen verschiedene Fallgruppen in Betracht, z.B.

1. Vermögensvermischung: dieser konnte mangels Angaben im Sachverhalt abgelehnt werden.

2. Sphärenvermischung: diese hätte durchaus diskutiert werden können, zumal ein sehr enger räumlicher und personeller Zusammenhang gegeben war. Im Ergebnis wurde dieser von den meissten Bearbeitern aber abgelehnt, da hierbei auch der Gesichtspunkt der Vermögensvermischung mit herangezogen wurde.

3. Offenbare Unterkapitalisierung: Dieser Ansatz wurde von vielen Bearbeitern diskutiert. Da die Stammeinlage aber erbracht war und es keinerlei weitere Hinwesie dazu im Sachverhalt gab, war dieser Tatbestand des Haftungsdurchgriffs im Ergebnis wohl ebenfalls abzulehnen.

III. § 311 Abs. 3 BGB

Dieser Tatbestand des Haftungsdurchgriffs wegen eines Verschuldens vor Vertragsschluß (culpa in contrahendo) wurde nur von ganz wenigen Bearbeitern angesprochen. Auch hier fehlte es zu einer Annahme der Haftung an entsprechenden Angaben im Sachverhalt.

IV. § 823 Abs. 1 BGB

In der 1. Fallvariante gab es keinerlei Hinweise darauf, dass der Kaufrausch-AG in irgendeiner Weise ein Vorwurf hinsichtlich eines schuldhaften Verhaltens gemacht werden konnte, so dass dieser Anspruch wohl hätte abgelehnt werden müssen.

V. 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 64 I GmbHG

Der Anspruch wegen Insolvenzverschleppung konnte unter zweierlei Gesichtspunkten abgelehnt werden: zum einen mangelte es erneut an anspruchsbegründenen Angaben im Sachverhalt; zum anderen hätte auch ein Hinweis genügt, dass dieser Anspruch grds. nicht für Dritte gilt.

VI. § 43 Abs. 2 GmbHG

Auch dieser Anspruch gilt in unmittelbarer Anwendung nicht für Dritte sondern nur im Innenverhältnis.

VII. § 826 BGB

In der 1. Fallvariante gab es keinerlei Hinweise darauf, dass der Kaufrausch-AG in irgendeiner Weise ein Vorwurf hinsichtlich eines schuldhaften Verhaltens gemacht werden konnte, so dass dieser Anspruch wohl hätte abgelehnt werden müssen.

VIII. §§ 302, 303 AktG analog

Hier und im nächsten Prüfungspunkt lag nun wohl der Schwerpunkt der 1. Fallvariante.

Fraglich war, ob nach der neueren Rechtsprechung des BGH (Bremer Vulkan und Folgeentscheidung) die analoge Anwendbarkeit der §§ 302 AktG noch vorzunehmen ist. Der BGH lehnt dies nun wohl ab. Eine Unterscheidung zwischen dem Vorliegen eines faktischen Konzerns oder eines qualifiziert faktischen Konzerns erübrigt sich danach eigentlich. Dennoch bot es sich hier an, diese Abgrenzung und Prüfung vorzunehmen, um überhaupt zu dem bisher vom BGH geprüften Haftungsdurchgriff nach §§ 302, 303 AktG analog zu kommen. Aufgrund des personellen und räumlich engen Zusammenhangs zwischen der Kaufrausch-AG und der Digi-GmbH war es sicher gut vertretbar hier von einem qualifiziert faktischen Konzern auszugehen.

Dem BGH folgend, hätte dieser Anspruch dann aber abgelehnt werden müssen, da er gar keine Anwendung mehr findet. Einige Bearbeiter prüften hier §§ 302, 303 AktG analog oder sogar eine direkte Anwendung der §§ 302 ff. AktG, ohne dies in irgendeiner Weise dogmatisch zu begründen; in der 2. Fallvariante wurde dann sogar teilweise ein existenzvernichtender Eingriff geprüft, ohne auf den Widerspruch einzugehen, was zum Punkteabzug führte.

IX. Existenzvernichtender Eingriff

Nunmehr hätte der neu entwickelte Anspruch des Haftungsdurchgriffs nach den Grundsätzen des sog. „existenzvernichtenden Eingriffs“ geprüft werden müssen. Darauf sind viele Bearbeiter gar nicht eingegangen und haben diesen Anspruch ausschließlich in der 2. Fallvariante geprüft, was nicht verständlich ist. 

Zu erörtern war folglich, ob seitens der Kaufrausch-AG ein Zugriff auf die Digi-GmbH vorlag, die eine gebotene angemessene Rücksichtnahme vermissen lies. Je nach Argumentation war hier sowohl die Annahme als auch die Ablehnung eines solchen Eingriffs vertretbar; obwohl nach dem Sachverhalt (und gerade auch im Gegensatz zur 2. Fallvariante) mehr gegen einen solchen Eingriff sprach als dafür. Viele Bearbeiter haben den Sachverhalt an dieser Stelle zu sehr durch Spekulationen erweitert.

Weitere Ausführungen zum dogmatischen Hintergrund des existenzvernichtenden Eingriffs (z.B. § 93 Abs. 5 S. 2 AktG analog, Treupflichtverletzung, § 242 BGB, etc.) waren zwar schön, aber nicht absolut notwendig.

Je nach Ergebnis war so dann noch auf die Begrenzung der Haftung auf die Stammeinlage einzugehen. Je nach Argumentation war hier beides vertretbar.

Fall 2.:

In der 2. Fallvariante war – gerade im Gegesatz zur 1. Fallvariante - zu erkennen, dass der Zusammenhang zwischen der Kaufrausch-AG und der Jogging-Point GmbH gerade nicht so eng war (keine räumliche und personelle Verbundenheit) wie zwischen der Kaufrausch-AG und der Digi-GmbH. Dies sprach wohl eher für einen faktischen Konzern als für einen qualifiziert faktischen Konzern. Gleichzeitig war aber der Eingriff in das Tochterunternehmen wesentlich stärker als in der vorherigen Fallkonstellation. Dies vor allem deshalb, da der AG der Umsatzrückgang bekannt war und bewußt in Kauf genommen wurde (bedingter Vorsatz).

In Betracht kamen hier die gleichen Anspruchsgrundlagen wie in Fall 1., wobei der Schwerpunkt eher bei den Ansprüchen nach § 823 BGB und § 826 BGB lag. Hinzu kam ein etwaiger Anspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB oder auch § 266 StGB. Im Ergebnis waren diese mangels Angaben im Sachverhalt hinsichtlich der strafrechtlichen Tatbestandsvorraussetzungen wohl eher abzulehnen.

Wiederum lag der Schwerpunkt bei der Prüfung des existenzvernichtenden Eingriffs bzw. anderen Anspruchsgrundlagen, sofern den Auffassungen in der Literatur gefolgt worden ist. Eine Auseinandersetzung, welche Anspruchsgrundlage aber nun nach dem neuen BGH-Urteil anzuwenden ist, durfte jedenfalls nicht fehlen. Eine kommentarlose Anwendung der §§ 302 ff. AktG analog führte zu Punkteabzug.

Erneut war zur Begrenzung des Haftungsumfangs Stellung zu nehmen.

Fall 3.:

Der Zahlungsanspruch der B gegen N könnte sich hier aus § 765 Abs. 1 BGB ergeben. Der Bürgschaftsvertrag ist zunächst zweifelsohne zustande gekommen. Viele Bearbeiter begannen hier mit einem Anspruch nach § 433 BGB und machten dazu relativ lange Ausführunge, was wohl eher abwegig war.

Einige Bearbeiter sahen und prüften sehr schön die Einrede der Vorausklage nach § 771 S. 1 BGB. Zu prüfen war dann, ob hier seitens des N aufgrund der Bürgschaft ein Handelsgeschäft vorlag, vgl. § 349 HGB.

Schwerpunktmäßig zu prüfen war dann, ob der N seine Zahlung zu Recht aufgrund Sittenwidrigkeit des Bürgschaftsvertrages nach § 138 BGB verweigern konnte, dieser also nichtig war. Bei der Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB handelt es sich um eine sog. rechtshindernde Einwendung. Falsch und von einigen Bearbeitern so geprüft war es, die Sittenwidrigkeit als einen Anfechtungsgrund zu behandeln. Die Anfechtung ist eine rechtsvernichtende Einwendung und bedarf der Geltendmachung.

Es könnte hier eine „krasse fianzielle Überforderung“ des N vorliegen.

Dies ist zu bestimmen nach dem Verhältnis der Höhe der Bürgschaftsverpflichtung zum Nettojahreseinkommen. Da N noch nicht einmal die laufenden Zinsen aus dem pfändbaren Teil seines Einkommens und Vermögens hätte dauerhaft aufbringen können, lag eine solche Überforderung vor.

Trotzdem war – folgend dem Urteil des BGH vom 28.5.2003 – nicht zwingend von der Sittenwidrigkeit der Bürgschaftsvereinbarung auszugehen. Die entwickelten Grundsätze finanziell überforderter Familienangehöriger gelten demnach für die Bürgschaft eines Kommanditisten für seine KG nicht.

Zu problematisieren war, wie es sich auswirkt, dass die B hier keinerlei Kenntnis von der emotionalen Verbundenheit (zwischen Onkel O und dem Neffen N) und/oder der Strohmannfunktion des N hatte. Es ging dabei neben dem objektiven Vorliegen dieser beiden Vorraussetzungen vor allem um das subjektive Element, nämlich die Kenntnis der Bank darüber. Dies wurde leider von den wenigsten Bearbeitern wirklich gut herausgearbeitet und geprüft. Die meisten Bearbeitungen begnügten sich dabei mit einer pauschalen Feststellung dieses Merkmals. Mit einzubeziehen in die Prüfung war die Tatsache, dass für N als Rechtsanwalt ein anderer Maßstab gelten dürfte als für Bürgen mit geschäftlicher Unerfahrenheit. Erörterungsbedürftig hätte die Frage sein können, ob der B weitere Nachforschungspflichten oblagen. Dies gelang einigen wenigen Bearbeitern.

Je nach Argumentation war es hier gut vertretbar, von der Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB – folgend dem OLG in seiner 1. Entscheidung - auszugehen oder aber diese abzulehnen.

